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N A C H R I C H T E N  

Tödlicher Verkehrsunfall 
GAMPRIN/BENDERN: In der Nacht zum 
Dienstag, um 1.20 Uhr  ereignete sich auf der 
Ruggellerstrasse zwischen Ruggell und Ben
dern ein tödlicher Selbstunfall. Ein 28-jähriger 
Autolenker aus Ruggell fuhr mit seinem Perso
nenwagen auf der regennassen Strasse von 
Ruggell in-Richtung Bendern: Im Bereich der 
Einmündung «Jedergasse/Gampriner See» kol
lidierte e r  mit der auf seiner Fahrbahnseite be
findlichen Abschrankung einer Strassenbau-
stelle und prallte ungebremst in die in der  Bau
stelle befindlichen Kompressormaschine. Der  
Autolenker erlag den Verletzungen trotz sofort 
eingeleiteten Rettungsmassnahmen noch auf 
der Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls 
wurde der  Kompressor in die Wiese geschleu
dert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen 
waren die Vorsignalisation und die Abschran
kung zwar vorschriftsmässig angebracht, die 
Beleuchtung der  Abschrankung jedoch mangel
haft. (Ipfl) 

Zwei Einbrüche in 
dasselbe Gebäude 
VADUZ: In der  Nacht zum letzten Donnerstag 
drangen unbekannte Einbrecher gewaltsam in 
das Bürogebäude der  Firma Wille, Hoch und 
Tiefbau AG an der Zollstrasse in Vaduz ein. Mit 
einer Schweissanlage, die die Täter nach Auf
brechen einer Metalltür aus einem benachbar
ten Gebäude herbei schafften, schweissten sie 
zwei Tresore auf. In beiden TVesoren befanden 
sich keine Wertgegenstände oder Bargeld, so 
dass die Täter ohne Beute abziehen mussten. In 
der Nacht auf Dienstag, d.h. zwischen Mitter
nacht und 6 Uhr  früh wurde wiederum ins glei
che Gebäude eingebrochen. Erneut entwende
ten die Täter aus dem Nachbargebäude die 
Schweissanlage und Brechstangen. Sie drangen 
auf die gleiche Art ins Bürogebäude der Baufir
ma ein und schweissten einen weiteren im Haus 
befindlichen Tresor auf, aus dem die Einbrecher 
ca. 3000 Franken entwenden konnten. Der  an
gerichtete Sachschaden an beiden Gebäuden ist 
um ein Mehrfaches mehr als das erbeutete Bar
geld. Personen, die verdächtige Beobachtungen 
zwischen Mitterqacht und den frühen Mor
genstunden auf Dienstag im Bereich der  Zoll
strasse in Vaduz gemacht haben, werden gebe
ten, sich mit der Landespolizei Vaduz in Verbin
dung zu setzen. (Ipfl) 

Öffentliche Zivilschutz-
Ausbildung 
Die Schutzräume in den Gemeinden können in 
Krisensituationen nur dann Unterkunft und 
Schutz bieten, wenn gut ausgebildete Schutz
raumbetreuerinnen und Schutzraumbetreuer 
das Funktionieren der Räume sicherstellen. Die 
viertägige Ausbildung, aufgeteilt in einen Allge
meinen Teil und in einen Grundkurs, werden 
vom Amt für Zivilschutz und Landesversorgung 
am 12. und 13. Mai und am 26. und 27. Mai 2000 
durchgeführt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen 
im allgemeinen Teil die Organisation des Zivil
schutzes in der  Schweiz und in Liechtenstein 
kennen und üben lebensrettende Sofortmass-
nahmen. Sie werden orientiert über die Wir
kung und das Verhalten bei einem Chemieun
fall und bei einer Verstrahlung und lernen das 
Alarmierungssystem in Liechtenstein kennen. 
Der zweite Teil, «Grundkurs für Schutzraumbe
treuer», findet im Schutzraum statt. Z u  dieser 
Ausbildung gehört das Planen und das Einrich
ten des Schutzraumes sowie die Führung' von 
Personen. Der  administrative Teil beinhaltet 
das Organisieren der  Wache, das Einteilen des 
Küchenpersonals und das Kontrollieren des 
Wassertanks sowie das Verhalten bei besonde
ren Ereignissen im Schutzraum. 

Teilnehmen können alle Einwohnerinnen 
und Einwohner des Fürstentums Liechtenstein 
im Alter von 16 bis 60 Jahren. Kursanmeldun
gen nimmt das Amt für Zivilschutz und Ländes
versorgung, Messinastrasse 5,9495 Triesen, un
ter Telefon-Nr. 236 6916 entgegen. Bitte die 
AHV-Nummer, Name, Vorname und Geburts
tag angeben. (pafl) 

Altpapiersammlung 
SCHELLENBERG: A m  kommenden Samstag, 
den 22. April ab 8.00 Uhr führen wir wieder 
eine Altpapiersammlung durch. Wir bitten Sie 
wiederum, das Altpapier folgendermassen be
reitzustellen: Zeitungen, Illustrierte und Pros
pekte zu Bündeln schnüren. Übriges Papier, 
Telefonbücher und Karton separat bündeln. 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Pfadfinderschaft St. Georg Schellenberg 

Die Regierung wird dem Landtag zwei Gesetzesvorlagen unterbreiten 

Die Regierang hat in ihrer 
gestrigen Sitzung den Bericht 
und Antrag an den Landtag be
treffend den Vertrag zwischen 
Liechtenstein und der Schweiz 
über die leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
verabschiedet. Dieser Bericht 
bildet den ersten Teil der 
LSVA-Vorlage. Dieser Bericht 
wird Grundsätzliches zum 
Thema LSVA beinhalten, wäh
rend ein zweiter Antrag, mit 
spezifischen gesetzlichen Aus
gestaltungen im Mai-Landtag 
behandelt werden soll. 

Peter Kindle 

«Bei der  Frage, ob  Liechtenstein die 
LSVA zusammen mit der Schweiz 
will, hat die Regierung Pro und 
Contra gegeneinander abgewägt», 
stellte Michael Ritter am gestrigen 
Mediengespräch fest. Mit dem Ver
trag übernimmt Liechtenstein, vor
behaltlich der  Zustimmung des 
Landtages, die LSVA, deren Ein
führung in der  Schweiz bereits be
schlossen worden ist. Diese Abgabe 
setzt das Verursacherprinzip im Be
reich des Schwerverkehrs um.Die 
Argumente, welche für einen 
Gleichschritt mit der Schweiz spra
chen, hätten deutlich grösseres Ge
wicht gehabt, als die Gegenargumen
te, so der Regierungschef-Stellver
treter, welcher am vergangenen 
Dienstag in Bern die Verträge zu-

Die Regierung will die LSVA in zwei Gesetzen regeln. Gestern wurde der erste Teil vorgestellt. (Archivbild) 

sammen mit Bundesrat Kaspar Vil
liger unterzeichnete. 

Keine Kontrollposten 
Man wolle weiterhin die offene 

Grenze zur Schweiz bewahren kön
nen, stellte Regierungsrat Michael 
Ritter fest. Er untermauerte: «Es 
wäre ein unakzeptables Szenario, 
wenn bedingt durch die LSVA be
mannte Grenzkontrollposten zwi
schen der  Schweiz und Liechten
stein errichtet würden.» Zudem be

tonte Michael Ritter, dass vor allem 
verkehrspolitische und umweltpoli
tische Überlegungen klar für eine 
Einführung der  Schwerverkehrsab
gabe in Liechtenstein sprechen. Vor 
allem dem Sinn der Kostenwahrheit 
und des Verursacherprinzipes kön
ne man so gerecht werden. 

LSVA: Keine Steuer 
Die LSVA ist eine Lenkungsab

gabe und dient nicht fiskalischen 
Zwecken; sie hat unter dem Strich 

keine Auswirkungen auf den Staats
haushalt. Es ist vorgesehen, die aus 
der Abgabe resultierenden Belas
tungen für Haushalte und Wirt
schaft durch eine Reduktion von 
Lohnnebenkosten auszugleichen, 
konkret durch eine entsprechende 
Reduktion der  AHV-Beiträge für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Die vom Transitverkehr aufge
brachten Abgaben sollen für Ver
kehrs* und umweltpolitische Mass
nahmen eingesetzt werden. 

Richter sind gegen Gründung des Registeramtes 
Brief an Regierung und Landtag zeigfnegative Effekte des geplanten Registeramtes auf 

Bezüglich der geplanten Zusam
menlegung von Grundbuchamt und 
ÖfFentlichkeitsregisteraint zu ei
nem Registeramt regt sich Wider
stand. Der Präsident und der Vize
präsident des Obergerichtes, Max 
Bizozzero und Rudolf Fehr, spra
chen sich in einem Brief an Landtag 
und Regierung gegen diese Zusam
menlegung aus. Sie drücken in die
sem Brief die Vermutung aus, dass 
die erhofften Synergieeffekte 
gemäss ihrer Auffassung sehr frag
lich seien. 

Alexander Batliner 

Der Landtag hatte schon in seiner 
Märzsession die Zusammenlegung 
von Grundbuchamt und Öffentlich
keitsregisteramt zu einem Register
amt in 1. Lesung behandelt. Mit 19 
Stimmen wurde Eintreten auf die 
Vorlage beschlossen. Einige Abge

ordnete machtcn bei dieser Debatte 
jedoch auch skeptische Äusserun
gen. So betonte! unter anderem der 
FBPL-Abgeoranete Gabriel Mar
xer, dass dies^ Zusammenlegung 
nicht leicht einzusehen sei. Auch die 
von der Regierung angesprochenen 
Synergieeffekte könne e r  nicht aus
machen, VU-Fraktionssprecher Pe
ter Sprenger plädierte zwar für Ein
treten auf diese Vorlage, betonte 
aber auch, dass es sich um zwei 
Rechtsinatieren handle, die nichts 
miteinander zu tun hätten. In  der 
Aprilsession des Landtages hätte 
dann die 2. und 3. Lesung stattfin
den sollen. Doch es kam anders. Ei
nen Tag vor Beginn der Landtagssit-
zung erreichte' die Abgeordneten 
und die Regierung der Brief des 
Präsidenten und des Vizepräsiden
ten des Obergerichtes, Max Bizo
zzero und Rudolf Fehr, in welchem 
sie sich gegen »diese Zusammenle

gung aussprachen. Dadurch sah sich 
der Landtag auf Antrag von Paul 
Vogt (FL) veranlasst dieses Trak-
tandum zu verschieben, um weitere 
Informationen einzuholen. 

Gründe für ablehnende 
Haltung 

Die beiden Richter des Oberge
richtes führen in ihrem Brief ver
schiedene Gründe für ihre ableh
nende Haltung an. Sie betonen: 
«Nach unserer Meinung könnte eine 
Verbesserung des Ist-Zustandes nur 
dadurch erzielt werden, dass die 
Führung des Grundbuches sowie 
des Öffentlichkeitsregisters zur 
Gänze der Gerichtszuständigkeit 
zugewiesen wird. Sowohl das 
Grundbuch wie das Öffentlichkeits
register sind nämlich seit jeher Be
standteil des Privatrechtes und 
übernehmen im Rahmen der Pri
vatrechtsordnung wesentliche Auf-

Gemäss Antrag der Regierung sollen Öffentlichkeitsregisteramt und Grundbuchamt zu einem Registeramt zusam
mengelegt werden. Die Richter sind jedoch gegen diese Fusion und haben dies brieflich der Regierung und dem 
Landtag mitgeteilt. . (Bild: bak) 

gaben.» Eine klare Zuweisung des 
Grundbuchamtes und Öffentlich
keitsregisteramt in die Zuständig
keit der ordentlichen Gerichte hätte 
für sie im Speziellen fünf Vorteile. 
Unter anderem führen sie als Vorteil 
an: «Die Führung des Grundbuches 
sowie des Öffentlichkeitsregisters ist 
Sache der ordentlichen Gerichte. 
Damit ist sichergestellt, dass in allen 
Instanzen das gleiche Verfahrens
recht zur Anwendung kommt.» Des 
Weitern betonen die beiden Richter: 
«Der Rechtsmittelzug wird um eine 
Instanz verkürzt. Anstelle des bishe
rigen vierinstanzlichen Verfahrens 
wäre das Obergericht die erste 
Rechtsmittelinstanz, der Oberste 
Gerichtshof die letzte.» Als weiteren 
Vorteil führen die Absender des 
Briefes an: «Die bisherige <Konkur-
renzsituation>, wonach das Landge
richt zugleich für die Rechtsbera
tung als auch als Beschwerdegericht 
tätig ist, würde behoben.» Somit 
empfehlen Max Bizozzero und Ru
dolf Fehr dem Landtag und der  Re
gierung auf die geplante Zusam
menlegung zu verzichten. Sie beto
nen: «Angesichts der  nicht hoch ge
nug einzuschätzenden rechtlichen 
und auch wirtschaftlichen Bedeu
tung der beiden Register empfehlen 
wir daher, dem Aspekt der Konti
nuität und Rechtssicherheit beson
dere Achtung zu schenken, und die 
beiden Ämter nicht ohne Not aus 
dem bisherigen Gerichtsverbund 
auszuscheiden.» Zudem zweifeln sie 
auch die von der  Regierung genann
ten Synergieeffekte an. Sie unter
streichen: «Ob diese Zusammenle
gung der beiden Ämter und insbe
sondere die Neueinbettung dersel
ben in die allgemeine Landesver
waltung die erhofften Synergie
effekte bringen werden, ist nach un
serer Auffassung sehr fraglich. Wir 
sind der Meinung, dass gerade in der 
heutigen Zeit der grossen Verände
rungen Institute, wie sie das Grund
buch oder das Öffentlichkeitsregis
ter darstellen, nicht ohne Not in 
ihrem Wesensbereich abgeändert 
werden sollen.» 


